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STADTGEMEINDE NEULENGBACH 
 

 VERHANDLUNGSSCHRIFT Nr. GR/142/2016 
 

über die  

ÖFFENTLICHE SITZUNG  
DES GEMEINDERATES 

 

Am: 28.Juni 2016  

Beginn: 20.00 Uhr 

Ende: 20.50 Uhr 

Die Einladung erfolgte fristgerecht durch Einzeleinladung. 

Anwesend waren: 

 Vorsitzende(r): 

Herr BGM Franz Wohlmuth VPN  

 stv. Vorsitzende(r): 

Herr Ing.Mag. Vizebgm. Alois Heiss ÖVP  

 Stadträte: 

Herr STR Josef Fischer SPÖ  
Herr STR Mag.Dr. Raimund Heiss VPN  
Herr STR Dipl.-Ing. Ferdinand Klimka VPN  
Frau STR Mag. Barbara Löffler Grüne  
Frau STR Vizepräs. Beate Raabe-Schasching MA
 SPÖ 

 

Frau STR Maria Rigler VPN  
Herr STR Jürgen Rummel VPN  
Herr STR Gerhard Schabschneider VPN  

 Gemeinderäte: 

Herr GR Christoph Bauer VPN  
Herr GR Michael Braitner MA SPÖ  
Frau GR DI Barbara Doupovec VPN  
Herr GR Mario Drapela SPÖ  
Frau GR Sabine Engelmaier-Zinner MBA BEd
 Grüne 

 

Herr GR Ewald Figl VPN  
Herr GR ÖkRat Karl Gfatter VPN  
Frau GR Andrea Hackl SPÖ  
Frau GR Magdalena Hajek VPN  
Herr GR Karl Hollaus VPN  
Herr MAS GR Michael Hütter VPN  
Herr GR Bernhard Karrer VPN  
Frau GR Brigitte Kos SPÖ  
Herr GR Ing. Florian Lang FPÖ  
Herr GR Peter Matzel FPÖ  
Herr GR Eduard Müller VPN  
Herr GR DI Thomas Mutzl Grüne  
Frau GR Michaela Rauschka Grüne  
Frau GR Michaela Schmitz NEOS  
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Herr GR Manfred Schweighofer SPÖ  
Herr GR Mag.jur. Florian Steinwendtner VPN  

 Beratende Stimme: 

Herr STADir. Leopold Ott  

 Schriftführer: 

Herr AL Christian Kogler  
 
 

Nicht anwesend waren: 
 

 Gemeinderäte: 

Herr GR Christof Fischer SPÖ entschuldigt 
Herr GR Ing. Stefan Wisberger VPN entschuldigt 
 

Anwesenheitsverhältnis: 31/33 
 
Die Sitzung war beschlussfähig und öffentlich. 
 
 
 
Vor Eingang in die Tagesordnung werden folgende Dringlichkeitsanträge der SPÖ vorgelegt: 
 

A. Resolution: Nein zu CETA! (Beilage A) 
 
Es wird dazu folgender Antrag gestellt: 
 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Behandlung dieses Antrages in der Sitzung 
des Gemeinderates im September 2016 nach vorheriger Behandlung im Wirtschaftsaus-
schuss erfolgt. 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 

B. Resolution: „Fit in die Zukunft mit Betriebsrat“ (Beilage B) 
 
Der Antrag auf Aufnahme in die Tagesordnung wird abgelehnt. 
 
Abstimmungsergebnis: 9 Ja, 1 Enthaltung (GR Rauschka), 20 Nein (ÖVP, FPÖ, NEOS, GR 
DI Mutzl) 
Hinweis: VBgm. Ing. Mag. Alois Heiss war bei der Abstimmung zum Dringlichkeitsantrag B. 
nicht anwesend. 
 
 
Es ergibt sich daher folgende 
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TAGESORDNUNG: 

Öffentliche Sitzung 

 1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 2.  Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls 
 3.  Ergänzungswahlen in die Gemeinderatsausschüsse 
 4.  Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Liftreparatur Hauptstraße 2) 
 5.  Infrastruktur Bühne im Gericht; Grundsatzbeschluss 
 6.  Projekt "LITERATUR rund um den BUCHberg"; Freigabe der Budgetmittel 
 7.  Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. - Jahresabschluss zum 31.12.2015 
 8.  Maßnahmen für VS Neulengbach - Schallschutz, Verkabelung, Internet 
 9.  Errichtung eines Spielplatzes in Schrabatz 
 10.  Parken An der Laaben - Korrektur Grenzverlauf öffentliches Gut 
 11.  Verkabelung Reichelgasse 
 12.  Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Wasserzählerankauf) 
 13.  Unterstützung für eine Scooter- und Fahrradabstellanlage 
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PROTOKOLL: 
 
  

TOP  1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Berichterstatter: Bgm.Franz Wohlmuth 
 
Sachverhalt 
 
Herr Bürgermeister begrüßt die anwesenden Damen und Herren des Gemeinderates, stellt 
die ordnungsgemäße Einladung und mit einem Anwesenheitsquorum von 31/33 zu Beginn 
der Sitzung die Beschlussfähigkeit fest. 
 

 

 

 

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  2. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls 

 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 

Sachverhalt 
 
Nachdem das Protokoll der letzten Sitzung den Fraktionen bereits zugegangen ist, wird auf 
eine Verlesung verzichtet. Zum vorliegenden Protokoll sind keine Einwendungen eingelangt. 
Somit gilt das Protokoll als genehmigt. 
 

 

 

 

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  3. Ergänzungswahlen in die Gemeinderatsausschüsse 

Berichterstatter: Bgm. Franz Wohlmuth 
 

Sachverhalt: 
 
Nach dem Amtsverzicht vom 10. Juni 2016, ha. Eingelangt am 13. Juni 2016, von Frau STR

in
 Mag.

a
 

Barbara Löffler auf ihr Mandat im Gemeinderatsausschuss „Infrastruktur, Sicherheit und Landwirt-
schaft“ und von Frau GR

in
 Michaela Rauschka auf ihr Mandat im Gemeinderatsausschuss „Kultur“ 

wurde von der Wahlpartei „Die Grünen Neulengbach“ folgende Wahlvorschläge für die Ergänzungs-
wahlen eingebracht: 
 
Gemeinderatsausschuss   vorgeschlagene Mitglieder 

Infrastruktur, Sicherheit und 
Landwirtschaft     GR

in
 Michaela Rauschka 

 
Kultur      STR

in
 Mag.

a
 Barbara Löffler 

 
Der Vorschlag für die Ergänzungswahlen wurde ordnungsgemäß von mehr als der Hälfte der Ge-
meinderäte der Wahlpartei Die Grünen Neulengbach unterschrieben. 
 
In der Gemeinderatssitzung sind die Ergänzungswahlen unter Berücksichtigung der Bestimmungen 
von § 103 NÖ Gemeindeordnung durchzuführen. 
 
Zu Wahlhelfern werden folgende Personen bestellt: 
 
GR Hütter und GR Drapela 
 
Für den Wahlvorgang unterbricht Herr Bürgermeister die Sitzung in der Zeit von 20.01 bis 20.20 Uhr. 
 
Nach Durchführung der Wahl und Auszählung der Stimmzettel nimmt Herr Bürgermeister die Sitzung 
wieder auf und gibt folgendes Wahlergebnis bekannt: 
 
Ergänzungswahl in den Gemeinderatsausschuss für Infrastruktur, Sicherheit und Landwirt-
schaft 
 
27 gültige Stimmen für Frau GR

in
 Michaela Rauschka 

 
 
Ergänzungswahl in den Gemeinderatsausschuss für Kultur 
 
28 gültige Stimmen für Frau STR

in
 Mag.

a
 Barbara Löffler 

 
 
Nachdem die Gewählten die Wahlen annehmen sind sie nun Mitglieder in den genannten Ausschüs-
sen. 
 
Vorberatungen: 
Diese Angelegenheit wird ohne gremiale Vorberatung eingebracht. 
 
Zuständigkeit: 
Die Zuständigkeit liegt gem. § 35 Zif. 7 NÖ Gemeindeordnung beim Gemeinderat. 
 

Finanzierung: 
Keine zusätzliche finanzielle Auswirkung. 
 

 

Sachbearbeiter: DIR/AV zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  4. Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Liftreparatur Haupt-
straße 2) 

Berichterstatter: STR Josef Fischer 
 

Sachverhalt: 
Im Voranschlag 2016 ist unter HH-Stelle 1/853100-614000 ein Betrag von EUR 3.000,00 für die In-
standhaltung des Hauses Hauptstraße 2 vorgesehen. 
 
Anlässlich eines Störungseinsatzes am 27.05.2016 hat die Fa. KONE eine defekte Antriebsregelung 
im Lift festgestellt, weshalb die Aufzugsanlage außer Betrieb genommen werden musste. 
 
Um den Lift wieder betriebsbereit zu machen, ist das Umrüsten der defekten Antriebsregelung inkl. 
Encoder auf eine neue Type erforderlich. Gemäß Angebot der Fa. KONE belaufen sich die Kosten 
hiefür auf EUR 4.962,61 zzgl. 20 % MWSt.  
 
Da in diesem Fall äußerste Dringlichkeit geboten war, wurde der Reparaturauftrag an die Fa. KONE 
seitens der Hausverwaltung bereits erteilt.  
 
Da mit einem Defekt der Liftanlage nicht zu rechnen war, wurde der erforderliche Betrag von EUR 
4.962,61 nicht veranschlagt, sodass unter HH-Stelle 1/853100-614000 keine ausreichende Deckung 
vorliegt. Derzeit wird der Voranschlagssatz von EUR 3.000,-- um EUR 2.343,61 überschritten. 
 
Eine Bedeckung der überplanmäßigen Aufwendungen ist im laufenden Haushalt 2016 gegeben. 
 
Gemäß § 75 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 sind Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen 
sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder die dessen Ansätze übersteigen (überplanmäßige Ausgaben) 
oder Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben nur zulässig, wenn sie unvermeidlich sind und 
vom Gemeinderat genehmigt werden. 
 
Gemäß § 75 Abs 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 dürfen Anträge, deren Annahme außer- oder über-
planmäßige Ausgaben auslöst, nur gestellt werden, wenn gleichzeitig die Bedeckung für diese Ausga-
ben vorgeschlagen wird. Beschlüsse dieser Art dürfen nur gefasst werden, wenn gleichzeitig für die 
Bedeckung gesorgt wird. 
 
Gemäß § 76 Abs 5 NÖ Gemeindeordnung 1973 hat der Bürgermeister bei unvorhergesehenen zwin-
genden Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder den 
Voranschlag überschreiten (überplanmäßige Ausgaben), vor ihrer Leistung einen Beschluss des Ge-
meinderates zu erwirken. In Fällen äußerster Dringlichkeit bei Gefahr im Verzug, wenn die Einholung 
des Gemeinderatsbeschlusses nicht rechtzeitig möglich ist, kann der Bürgermeister die dringend not-
wendigen Ausgaben anordnen. Er muss jedoch in der nächstfolgenden Sitzung die Genehmigung des 
Gemeinderates einholen oder einen Nachtragsvoranschlag beantragen. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 Z20 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehal-
ten. 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist im laufenden Haushalt 2016 gegeben. 
 

Beschlussantrag: 
Der Gemeinderat möge die überplanmäßige Ausgabe betreffend Reparatur der Aufzugsanlage im 
Hause Hauptstraße 2 in Höhe von EUR 2.343,61 beschließen. 
 

 

Beschluss: 
Der Antrag wird angenommen 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  5. Infrastruktur Bühne im Gericht; Grundsatzbeschluss 

 

Berichterstatter: STR DI Ferdinand Klimka 
 

Sachverhalt: 

 

Der Lengenbacher Saal und der Stadtkeller soll für öffentliche Nutzungen optimiert werden.  
Die  Säle haben jeweils ein Flächenausmaß von ca. 280 m²  und bieten jeweils rd. 250 Per-
sonen Platz. 

Es finden dort laufend Veranstaltungen statt, alle großen Ereignisse werden im Lengenba-
cher Saal abgehalten – seien es Präsentationen, Ausstellungen, der Neujahrsempfang, Kon-
zerte, Theater- und Kabarettvorführungen, Feiern u.v.m. 

 

Nun soll der Saal um einige Möglichkeiten erweitert werden. Z.B. soll  die bis dato provisori-
sche Bretterbühne nun durch eine professionelle Bühne mit Bühnentechnik ersetzt werden, 
des Weiteren soll die Akustiksituation optimiert und die Beleuchtung erneuert werden und 
das Gesamtkonzept des Saales unterstützen. Ebenso ist der Ankauf von Ton- und Präsenta-
tionstechnik und von Mobilar (Barelemente) vorgesehen. 

 

Die Projektrealisierung soll in den Jahren 2016 und 2017 in einem möglichst kurzen Zeitfens-
ter erfolgen.  

 

Von der Arbeitsgruppe Kultur im Rahmen der Stadterneuerung wurde unter den Nutzungsvo-
raussetzungen Feiern, Musikdarbietungen, Lesungen, Kabarett, audiovisuelle Darbietungen, 
Diskussionsforen, Seminarbetrieb und Ausstellungsbetrieb ein Maßnahmenkatalog mit einer 
detaillierten Grobkostenschätzung erstellt. 

 

Die Schwerpunkte der Maßnahmen stützen sich auf die Bereiche Raumakustik, Beleuch-
tung, Präsentation, Tontechnik und Bühnentechnik. 

 

AUFSTELLUNG PROJEKT-GROBKOSTENSCHÄTZUNG 

 

Nr. Gewerk   gesamt  

1 
Verbesserung der Raumakustik und Ambiente-
licht 65.200,00 €   

2 

Veranstaltungstechnik mit Tontech-
nik, Bühnenlicht, Projektionstechnik, 
Bühnenelemente   104.350,00 €   

3 Mobiliar   18.000,00 €  

4 Markenbildung   12.000,00 €  

5 Ingenieurleistungen   19.000,00 €  

  SUMME 218.550,00 €  
 
Auf Grund der Projektkostensumme wurden für die Ingenieurleistungen Kosten von unter € 
100.000,00 erwartet. Es wurde für die Vergabe deshalb die Direktvergabe im Sinne der Bestimmun-
gen des Bundes-Vergabegesetzes ausgewählt. 
Zur Markterkundung wurden Angebote eingeholt. Diese Angebote zeigen nun folgendes Bild: 
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a) NK Kommunal.Projekt GmbH 
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b) Technisches Büro Ing. Weisensteiner 
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c) Kalczik & Kreihansel ZT GmbH 
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Hinweis: 
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Dieses Projekt ist entsprechend der Richtlinien im Rahmen der Aktion Stadterneuerung för-
derungswürdig. 
 
Behandlung in einem Ausschuss: 
Der Gegenstand wurde im Arbeitskreis Kultur im Rahmen der Stadterneuerung vorbereitet 
und in der Sitzung des Kulturausschusses vorberaten. 
 
Zuständigkeit: 
Die Angelegenheit ist gem. § 35 NÖ Gemeindeordnung dem Gemeinderat zur Beratung und 
Entscheidung zuzuweisen. 
 

Finanzierung: 

Im Voranschlag 2016 und im MFP 2016 - 2020 sind unter dem Vorhaben 8  

Bühnenanlagen    5/853110-043020 

Audio-, Video-, Multimediaanlagen  5/853110-043030 

Mittel in der Höhe von insgesamt € 222.600,00 vorgesehen. 
 
 

Beschlussantrag: 

 

a)  Der Gemeinderat wolle gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung die Umsetzung des Pro-
jektes Infrastruktur Bühne im Gericht mit Projektkosten von € 218.550,00 (excl. USt.) be-
schließen und 

b)  der Gemeinderat wolle die NK Kommunal.Projekt GmbH, Umseerstraße 285, 3040 Neu-
lengbach, mit den Ingenieurleistungen zu einer Auftragssumme von € 19.633,12 exkl. USt. 
beauftragen. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
29 Ja, 2 Enthaltungen (GR DI Mutzl, GR Rauschka) 
 

  

Sachbearbeiter: KU/DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  6. Projekt "LITERATUR rund um den BUCHberg"; Freigabe der 
Budgetmittel 

 

Berichterstatter: STR DI Ferdinand Klimka 
 

Sachverhalt: 
 

Die Stadtbibliothek Neulengbach, die Mediathek Maria Anzbach „Amicinesbuch“ und die Me-

diathek „das fenster“ in Asperhofen planen unter dem Titel LITERATUR rund um den 

BUCHberg in den Jahren 2016 bis 2019 im Rahmen eines regionalen LITERATURPRO-

JEKTES einen gemeinsamen Schwerpunkt bezüglich Lesungen und Literaturveranstaltun-

gen, insbesondere auch für Kinder und Jugendliche durchzuführen. 

Ziel ist Kooperation und Bündelung der Ressourcen, die sich aus der räumlichen Nähe der 

Bibliotheken ergeben. Die einzelnen Bibliotheken und ihre Aktivitäten sollen verstärkt wahr-

genommen werden, was durch eine abgestimmte Werbelinie (Folder, Plakate, etc.) erreicht 

werden soll. 

In der regionalen LEADER Projektsitzung wurde das Projekt gut befunden und soll mit 75 

Prozent gefördert werden.  

 

Projektdetails und Kalkulation: 

Kalkulation Bibliotheken   

Beginn 28.Jul 

Dauer  3 Jahre 

    

    

Bewerbungsmaßnahmen Socher ohne e 

A1 Plakate   

Grafik 660 

Druck 5760 

Programmfolder   

Grafik  0 

Druck 0 

Logo   

Grafik 1200 

Summe 7620 

4 Ferienspiele Dr.Richard 

Autobus 1600 

Eintritt 600 

Summe:  2200 

Startveranstaltung Sternwanderung   

Postwurf € 1 123,85 

Plakat 240 
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Musik 400 

Kalkulation 28 laufende Veranstaltungen   

Veranstaltung 1 Lesender (Neulengbach 11, Anzbach 0, Asperh-
ofen 3) 7000 

Veranstaltung 2 Lesende (Doppelconference) (Neulengbach 2) 1300 

Veranstaltung 1 Lesender mit musikalischer Begleitung (Anzbach 
10) 9500 

Kinderbuchtheater Asperhofen (wird für alle Gemeinden ange-
boten) 7350 

Kinderbuchlesungen Weninger (3 Lesungen in allen Gemeinden, 
Anreise aus Kufstein, Übernachtung) 2000 

Kinderbuchworkshop Gareis ( 3 Workshops in allen 3 Gemein-
den) 2000 

Kinderbuchlesungen Stavaric (3 Lesungen in allen Gemeinden) 2000 

Summe € 32 913,85 

Gesamtsumme Projekt € 42 733,85 
Förderung 75 % € 32 050,39 

Auf zu bringender Eigenmittelanteil (3 Jahre, 3 Bibliotheken) € 10 683,46 

Auf zu bringender Eigenmittelanteil (1 Jahr, 3 Bibliotheken) € 3 561,15 

 

Aufteilung pro Gemeinden Asperhofen Neulengbach Maria Anzbach 

Auftaktveranstaltung € 300,16 € 1 073,78 € 389,91 

Plakatkosten € 740,77 € 3 210,00 € 2 469,23 

Logoentwicklung                    204,21                730,52                265,27    

Veranstaltung 1                 1 500,00             5 500,00    
 Veranstaltung 2 

 
         1 300,00    

 Veranstaltung 3 
  

         9 500,00    

Kinderbuchtheater                 1 350,00             4 500,00             1 500,00    

Kinderbuchlesungen Weninger                    666,67                666,67                666,67    

Kinderbuchworkshop Gareis                    666,67                666,67                666,67    

Kinderbuchworkshop Gavaric                    666,67                666,67                666,67    

Ferienspiel                    733,33                733,33                733,33    

Gesamtkosten € 6 828,47 € 19 047,63 € 16 857,75 

Förderung                 5 121,35           14 285,72           12 643,31    

Eigenmittel pro Gemeinde                 1 707,12    € 4 761,91          4 214,44    

Eigenmittel pro Gemeinde pro Jahr                    569,04             1 587,30             1 404,81    
 

Aus der Kalkulation ergibt sich für die Stadtgemeinde Neulengbach ein jährlicher Finanzierungsbeitrag 

nach Abrechnung der in Aussicht gestellten Förderungsmittel in der Höhe von € 1.587,30. 

 

Hinweis: 

Im Verlauf der Projektumsetzung sind die anteiligen Gesamtprojektkosten von den beteiligten Ge-

meinden zu bevorschussen. Zielführend und für die Förderungsabwicklung der LEADER-Mittel erfor-

derlich erscheint hier, dass von Seiten der Stadtgemeinde Neulengbach das Projekt geführt wird und 

die anteiligen Kosten laufend an die beteiligten Gemeinden weiterverrechnet werden. 
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Vorberatungen: 

Die Angelegenheit wurde in der Sitzung des Kulturausschusses am 15. Juni 2016 behandelt. 

 

Zuständigkeit: 

Die Angelegenheit ist auf Grund der Mehrjährigkeit dem Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen. 

 

 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist durch eine in 2016 ausbezahlte STERN Förderung für die Stadtbibliothek auf dem 
Konto 6/273000+871100 Landesbeitrag STERN gegeben. 
HH-Stelle Verrechnung: 5/273000-728061 Literatur um den BUCHberg 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat wolle beschließen, dass das Projekt LITERATUR rund um den BUCHberg mit den 
Gemeinden Asperhofen, Maria Anzbach und Neulengbach und der Projektführung durch die Stadtge-
meinde Neulengbach umgesetzt wird und dafür nach Abrechnung der LEADER-Förderungsmittel ein 
Gemeindeanteil in den Jahren 2016 bis 2019 in Höhe von insgesamt € 4.761,91 übernommen wird. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: KU zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  7. Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. - Jahresabschluss 
zum 31.12.2015 

 

Berichterstatter: STR Mag. Dr. Raimund Heiss 
 

Sachverhalt: 
 
Auf Grund der Bestimmungen von § 68 (3) NÖ Gemeindeordnung muss bei Unternehmungen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, die unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde stehen, vorgesehen 
sein, dass dem Gemeinderat einmal jährlich ein Bericht über die wirtschaftliche Situation und die vo-
raussichtliche Entwicklung der Unternehmung vorzulegen ist. 
 
Zuletzt wurde der Gemeinderat durch die Berichterstattung über die Jahresrechnung zum 31.12.2014 
der Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. über die wirtschaftliche Situation informiert. Nach-
dem bei der Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss 2015 der Stadtgemeinde Neulengbach 
der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers noch nicht vorgelegen ist und somit über die Jahresrechnung 
nicht berichtet wurde, wird der Gemeinderat nun über die wirtschaftliche Situation der Unternehmung 
durch Vorlage der Jahresrechnung zum 31.12.2015 entsprechend informiert. 
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Lagebericht 
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Aus diesem Ziffernwerk ist eindeutig ablesbar, dass die Gesellschaft erfolgreich und gewinnbringend ar-
beitet. Durch die operativen Tätigkeiten der Gesellschaft konnte der bis zum Jahr 2008 in Höhe von 
€163.809,55 aufgestaute Verlust zur Gänze eliminiert werden. Der Bilanzgewinn beträgt sieben Jahre 
nach Ausweitung der Geschäftsfelder der Gesellschaft zum 31.12.2015 nunmehr € 206.914,39. 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde im Sinne der Bestimmungen von § 68a (3) NÖ Ge-
meindeordnung  von der AT Audit und Trust Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Baden, überprüft. 
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Hinweis: 
Die Jahresrechnung der Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. zum 31.12.2015 wird auf Grund 
der Bestimmungen von § 83 (1) NÖ Gemeindeordnung gemeinsam mit der Prüfbericht der AT Audit und 
Trust WP GmbH dem Rechnungsabschluss 2016 der Stadtgemeinde Neulengbach beigelegt 
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Vorberatungen: 
Der Gegenstand wurde in Anwesenheit des Wirtschaftsprüfers am 18. Mai 2016 im Rahmen einer 
Besprechung erörtert, zu der die Fraktionsobleute und die Mitglieder des Prüfungsausschusses gela-
den waren. 
 
Zuständig: 
Die Angelegenheit ist gem. § 68 (3) NÖ Gemeindeordnung dem Gemeinderat vorzulegen. 
 
 

Finanzierung: 
Die Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. löst keine Budgetbindung bei der Stadtgemeinde 
Neulengbach aus. 
 
 

Beschlussantrag: 
Der Gemeinderat wolle den Bericht über die wirtschaftliche Situation und die Entwicklung der Neu-
lengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. auf Grund des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 und 
dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 zur Kenntnis nehmen. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: DIR zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  8. Maßnahmen für VS Neulengbach - Schallschutz, Verkabelung, In-
ternet 

 

Berichterstatterin: STR
in
 Beate Raabe-Schasching MA 

 

Sachverhalt: 
 
Zur Verbesserung der Infrastruktur sind in der Volksschule Neulengbach folgende Maßnah-
men vorgesehen: 
 

1. Schallschutz: Ankauf von 120 Stk. Akustikplatten und 43 Stk. Akustikkleber, Montage 
durch den Schulwart 

2. Internet für jede Klasse: Aufbau und Installation eines WLAN 
3. Installation von WINDOWS 7 sowie eines WLAN USB Sticks auf 20 Stk. gebrauchten 

PC´s. Die Beistellung der Software erfolgt durch den Landesschulrat für NÖ im Wege 
der Direktion der VS Neulengbach. 

 
Für die dafür erforderlichen Maßnahmen liegen folgende Angebote vor: 
 

1. Angebot der Neulengbacher Kommunalservice GmbH vom 8.4.2016 zu 
EUR.4.496,10 inkl. USt 

2. Angebot B-AN16-0012 der Fa. ACONDA Systems vom 2.6.2016 zu EUR 801,71 inkl. 
USt 

3. Angebot OP-160509 der Fa. EBCONT vom 31.5.2016 zu EUR 5.448,-- inkl. USt 
 
Hinweis: Im Zuge der Nachverhandlung konnte erreicht werden, dass die 2 Stück WLAN-
Access Points von der Fa. EBCONT gratis zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
Vorberatung: Diese Angelegenheit wurde in der Sitzung des Ausschusses für Bildung und 
Gesundheit am 2.5.2016 behandelt. 
 
Zuständigkeit: ist gem. § 35 NÖ GO für den Gemeinderat gegeben. 
 

Finanzierung: 
Die Bedeckung ist im AOH des VA 2016 unter dem Vorhaben 54 Gemeindehäuser 
unter der HH-Stelle 5/853000-614000 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 

1. Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Neulengbacher Kommunalservice 
GmbH mit der Lieferung von 120 Stk. Akustikplatten und 43 Stk. Akustikkleber zu 
EUR 4.496,10 inkl. USt beschließen. 

2. Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Fa. ACONDA Systems mit der Installa-
tion und dem Aufbau eines WLAN in der VS Neulengbach zu EUR 801,71 inkl. USt 
beschließen. 

3. Der Gemeinderat wolle die Beauftragung der Fa. EBCONT operations GmbH mit der 
Installation von 20 Stk. PC (Windows 7, WLAN Stick) für die VS Neulengbach zu 
EUR 5.448,-- inkl. USt beschließen. 
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Beschluss: 
 

1. Der Antrag wird angenommen 
2. Der Antrag wird angenommen 
3. Der Antrag wird angenommen 

 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

1. Einstimmig 
2. Einstimmig 
3. Einstimmig 

 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  9. Errichtung eines Spielplatzes in Schrabatz 

 

Berichterstatterin: STR
in
 Maria Rigler 

 

Sachverhalt: 
 
In Schrabatz/Schönfeld soll ein lang gehegter Wunsch vieler Eltern – ein Spielplatz – verwirklicht wer-
den. Im vergangenen Jahr hat eine Elterninitiative der Stadtgemeinde Neulengbach einen Plan für 
einen Spielplatz vorgelegt. 
 
Dieser Spielplatz soll auf dem Gst.Nr. 200 (KG Tausendblum) von Herrn Josef Feyertag (Schrabatz-
straße 3), welcher dieses kostenfrei zur Verfügung stellt, entstehen. 
 

a) In diesem Zusammenhang wurde in Abstimmung mit den Eltern ein Vergabevorschlag für eine 
Federwippe, eine Balkenwippe, ein Dreifachreck, eine Nestschaukel und Baumstämme zum 
Balancieren von der Neulengbach Kommunalservice Ges.m.b.H. vorgelegt: 
 

Betreff: VERGABEVORSCHLAG 
 
 
Projekt:  SPIELPLATZ SCHRABATZ 
 
 
Ergebnis der Preisanfrage zur Direktvergabe 

1. Allgemeines 

Für die Leistungen wurden von der Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. ein Ange-
bot von der Fa. Gestra Spiel-und Freizeiteinrichtungen GesmbH  entsprechend  des Bun-
desvergabegesetzes 2006 eingeholt. 
 
Die Angebotseinholung erfolgte Entsprechung des Bundesvergabegesetzes 2006 und um-
fasste die Durchführung der Lieferung und Montage der Spielgeräte für den neuen Kinder-
spielplatz Schrabatz.  
Das Angebot zur Direktvergabe wurde mit dem Vergabeverfahren  Tagesbetreuungseinrich-
tung Neulengbach verglichen.  
 
Die Vergabe erfolgt zu Festpreisen lt. Angebotsbestimmungen. 
 

2. Umfang der Arbeiten 

Die Preisanfrage umfasst folgende Leistungen: 
 
Außenspielgeräte: 
 

 1 Stk Federwippe R601, Modell Rudi Raupe Korpus Vollholz, handgeschnitzt und 
bemalt  

 1 Stk Balkenwippe Material Robinienholz  

 1 Stk Dreifachreck 

 1 Stk Nestschaukel 

 15 lfm Robinienbaumstämme (Balanzieren) geschält und geschliffen 

 Montage  

 Installationsprüfung nach EN 1176 

 Bauseits sind 2 Helfer, der Kies beizustellen, sowie Geländemodellierung und Beflan-
zung herzustellen. 
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3. Rechnerische Überprüfung 

 
Das Angebot wurden gemäß § 123, Abs. 2,Z.3, des Bundesvergabegesetzes 2006  über-
prüft. 
 

4. Angebotspreise  

 
Summe excl. MWST 
 
Gestra Spiel- und Freizeiteinrichtungen GesmbH 
Wimbergstraße 12a 
4595 Waldneukirchen 
 
Auftragssumme EUR  7.024,29 exkl. 20% MwSt. abzgl. 3% Skonto 
 
Ergibt mit Skontoabzug eine Summe von EUR 6.813,56 exkl. 20% MwSt. 
 
 
 
 

b) Für die Bauhofleistungen (Bereitstellung von 2 Helfern für die Montage, die Geländemodelie-
rung, usw), die Bereitstellung von div. Material (wie z.B. von Kies) und die Bepflanzung ist mit 
einer Summe von € 5.500,- zu rechnen. 

 
 
Hinweis:  
 
Der Ausschuss für Generationen, Familie und Soziales hat in seiner Sitzung v. 12. Mai 2016 den 
Sachverhalt dem Grunde nach beraten.  
 
Der Mietvertrag für das gegenständliche Grundstück wird als eigener Tagesordnungspunkt in dieser 
Sitzung behandelt. 
 
Zuständigkeit: 
 
Gemäß § 35 NÖ Gemeindeordnung ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehalten. 
 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist im VA 2016 unter dem VH 20 unter der HH-Stelle 5/815000-050050 bis zu einer 
Höhe von € 15.000,-- gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 

 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach wolle beschließen, dass für die Errichtung des 
Spielplatzes in Schrabatz, die im Sachverhalt angeführten  
 

a) Spielgeräte, von der Fa. Gestra Spiel- und Freizeiteinrichtungen GesmbH in der Höhe von € 
7.024,40 exkl. MwSt. (abzüglich 3% Skonto) angekauft  
 
und 
 

b) Bauhofleistungen, sowie die Bereitstellung von div. Material und die Bepflanzung in der Höhe 
von € 5.500,- beigesteuert werden. 
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Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: AV zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  10. Parken An der Laaben - Korrektur Grenzverlauf öffentliches Gut 

 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 
 

Sachverhalt: 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.4.2016 die Beauftragung der Fa. Schubert 
GmbH mit der Vermessung für das Projekt „Parken An der Laaben“ beschlossen. Nach 
Durchführung der Grenzverhandlung liegt das Vermessungsergebnis wie folgt vor: 
 
Aufgrund des vorliegenden Teilungsplanes GZ 40942 vom 25.05.2016 sowie der vorausge-
henden Mappenberichtigung GZ 40942M vom 25.05.2016 der Vermessung DI Schubert ZT 
GmbH, 3040 Neulengbach, Ulmenhofstraße 233, werden folgende Trennstücke im Gesamt-
ausmaß von 36 m² in das öffentliches Gut der Stadtgemeinde Neulengbach übernommen 
und als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen: 
 
Trennstück 1 im Ausmaß von 14 m² von Parz. 82 (Schmölz Karl) zu Parz. 1896/1 
Trennstück 2 im Ausmaß von 22 m² von Parz. 82 (Schmölz Karl) zu Parz. 1896/1 
 
Weiters werden aufgrund des o.a. Teilungsplanes folgende Trennstücke im Gesamtausmaß 
von 19 m² in der KG 19747 St. Christophen vom öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Neu-
lengbach ausgeschieden und als öffentliche Verkehrsfläche aufgelassen: 
 
Trennstück 3 im Ausmaß von 7 m² von Grundstück 1896/1 zu Parz. 82 (Schmölz Karl) 
Trennstück 4 im Ausmaß von 9 m² von Grundstück 1896/1 zu Parz. 82 (Schmölz Karl)  
Trennstück 5 im Ausmaß von 3 m² von Grundstück 1897/1 zu Parz. 82 (Schmölz Karl) 
 
Der Tausch bzw. die Abtretung erfolgt unentgeltlich. Die grundbücherliche Durchführung des 
Teilungsplanes gemäß § 15 LTG wird im Wege des Vermessungsamtes St. Pölten durchge-
führt. Sämtliche Kosten, Steuern und Gebühren werden von Herrn Karl Schmölz getragen. 
 
Gemäß § 4 Zf. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz 1999 LGBl. 8500 i.d.g.F. liegt eine öffentliche Ge-
meindestraße jedenfalls mit der ersten nachweislichen Information der Öffentlichkeit über ein 
konkretes Straßenbauvorhaben vor. Als erste nachweisliche Information der Öffentlichkeit 
über ein konkretes Straßenbauvorhaben gilt bei bestehenden Straßen oder Straßenbauvor-
haben einer Gemeinde die Widmung als öffentliche Verkehrsfläche im Flächenwidmungs-
plan. Der bezughabende Teilungsplan GZ 40942 vom 25.05.2016 der Vermessung DI Schu-
bert ZT GmbH, 3040 Neulengbach, Ulmenhofstraße 233, liegt im Gemeindeamt zur Einsicht 
auf. Die in diesem Teilungsplan  ausgewiesenen Trennstücke 1 und 2 werden in das öffentli-
che Gut der Stadtgemeinde Neulengbach übernommen und als öffentliche Verkehrsfläche 
ausgewiesen. Die in diesem Teilungsplan  ausgewiesenen Trennstücke 3, 4 und 5 werden 
aus dem öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Neulengbach ausgeschieden und als öffentli-
che Verkehrsfläche aufgelassen. Die Widmung der Teilflächen ist beim nächsten Ände-
rungsverfahren des örtlichen Raumordnungsprogrammes zu berücksichtigen. Es sind somit 
die Voraussetzungen des § 4 Z. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz 1999 LGBl. 8500 i.d.g.F. erfüllt.  
 
Vorberatung: Die Angelegenheit wurde als Routinevorgehen in keinem Ausschuss vorbera-
ten, jedoch in der Sitzung des GR am 25.4.2016 behandelt. 
 
Zuständigkeit: Gemäß § 35 NÖ Gemeindeordnung ist die Zuständigkeit des Gemeinderates 
gegeben. 
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Finanzierung: 
Keine finanzielle Auswirkung. 
 

Anlagen: 

AZ. 2741/2016 

KUNDMACHUNG 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Neulengbach hat in seiner Sitzung am 28.06.2016 
unter Top   folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die im Teilungsplan GZ 40942 vom 25.05.2016 der Vermessung DI Schubert ZT GmbH, 
3040 Neulengbach, Ulmenhofstraße 233, angeführten Trennstücke in der KG 19747 St. 
Christophen, und zwar  
 

Trennstück 1 im Ausmaß von 14 m² von Parz. 82 (Schmölz) zu Parz. 1896/1 
Trennstück 2 im Ausmaß von 22 m² von Parz. 82 (Schmölz) zu Parz. 1896/1 

 
im Gesamtausmaß von 36 m² werden in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde 
Neulengbach übernommen und als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen. 
 
Die im Teilungsplan GZ 40942 vom 25.05.2016 der Vermessung DI Schubert ZT GmbH, 
3040 Neulengbach, Ulmenhofstraße 233, angeführten Trennstücke in der KG 19747 St. 
Christophen, und zwar  
 

Trennstück 3 im Ausmaß von 7 m² von Grundstück 1896/1 zu Parz. 82 (Schmölz) 
Trennstück 4 im Ausmaß von 9 m² von Grundstück 1896/1 zu Parz. 82 (Schmölz) 
Trennstück 5 im Ausmaß von 3 m² von Grundstück 1897/1 zu Parz. 82 (Schmölz) 

 
im Gesamtausmaß von 19 m² werden aus dem öffentlichen Gut der Stadtgemeinde 
Neulengbach ausgeschieden und als öffentliche Verkehrsfläche aufgelassen. 
 
Gemäß § 4 Zf. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz 1999 LGBl. 8500 i.d.g.F. liegt eine öffentliche Ge-
meindestraße jedenfalls mit der ersten nachweislichen Information der Öffentlichkeit über ein 
konkretes Straßenbauvorhaben vor. Als erste nachweisliche Information der Öffentlichkeit 
über ein konkretes Straßenbauvorhaben gilt bei bestehenden Straßen oder Straßenbauvor-
haben einer Gemeinde die Widmung als öffentliche Verkehrsfläche im Flächenwidmungs-
plan. Der bezughabende Teilungsplan GZ 40942 vom 25.05.2016 der Vermessung DI Schu-
bert ZT GmbH, 3040 Neulengbach, Ulmenhofstraße 233, liegt im Gemeindeamt zur Einsicht 
auf. Die in diesem Teilungsplan  ausgewiesenen Trennstücke 1 und 2 werden in das öffentli-
che Gut der Stadtgemeinde Neulengbach übernommen und als öffentliche Verkehrsfläche 
ausgewiesen. Die in diesem Teilungsplan  ausgewiesenen Trennstücke 3, 4 und 5 werden 
aus dem öffentlichen Gut der Stadtgemeinde Neulengbach ausgeschieden und als öffentli-
che Verkehrsfläche aufgelassen. Die Widmung der Teilflächen ist beim nächsten Ände-
rungsverfahren des örtlichen Raumordnungsprogrammes zu berücksichtigen. Es sind somit 
die Voraussetzungen des § 4 Z. 3 lit. b) NÖ Straßengesetz 1999 LGBl. 8500 i.d.g.F. erfüllt.  
 
Neulengbach, am 28.Juni 2016 

Der Bürgermeister: 
 
 
Franz Wohlmuth 
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Beschlussantrag: 

 
1. Der Gemeinderat wolle die Ausweisung der im Teilungsplan GZ 40942 vom 25.05.2016 

der Vermessung DI Schubert ZT GmbH angeführten Trennstücke 1 und 2 im Gesamt-
ausmaß von 36 m² (Grundbuch 19747 St. Christophen) als öffentliche Verkehrsfläche 
sowie die Übernahme in das öffentliche Gut beschließen. 

 
2. Der Gemeinderat wolle die Auflassung der im Teilungsplan GZ 40942 vom 25.05.2016 

der Vermessung DI Schubert ZT GmbH angeführten Trennstücke 3, 4 und 5 im Gesamt-
ausmaß von 19 m² (Grundbuch 19747 St. Christophen) als öffentliche Verkehrsfläche 
sowie die Ausscheidung aus dem öffentlichen Gut beschließen. 

 

 

 

Beschluss: 
 

1. Der Antrag wird angenommen 
2. Der Antrag wird angenommen 

 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

1. Einstimmig 
2. Einstimmig 

 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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TOP  11. Verkabelung Reichelgasse 

 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 
 

Sachverhalt: 
 
In der Gemeinderatssitzung am 24. Mai 2016 wurde der Gegenstand „Subventionsansuchen 
Rieger Gernot (Fassadensanierung Reichelgasse) mit folgendem Sachverhalt  behandelt: 
 
In der denkmalgeschützten Fassade der Liegenschaft Rathausplatz 14 (Eigentümer: Gernot 
Rieger) ist ein Schaltkasten für die öffentliche Straßenbeleuchtung angebracht. Da die Au-
ßenfassade nun renoviert wird, ist Herr Rieger an die Stadtgemeinde Neulengbach mit der 
Bitte um Verlegung des Schaltpunktes herangetreten. Für die Durchführung einer ordnungs-
gemäßen Verlegung dieses Schaltpunktes ist auch die Verlängerung der Verkabelung für die 
Straßenbeleuchtung in der Reichelgasse zwischen Kriegerpark und der Liegenschaft Rat-
hausplatz 14 erforderlich. 
 
Nach Einholung entsprechender Angebote wären der Stadtgemeinde Neulengbach folgende 
Kosten entstanden: 
 

 STRABAG AG 
Herstellung der Beleuchtungsverkabelung inkl. Schacht EUR 7.740,00 (inkl. USt) 

 Raiffeisen Lagerhaus Tulln-Neulengbach eGen mbH 
Demontage Schalterpunkt Rieger und Neuverkabelung EUR 1.580,88 (inkl. USt) 

 
Aufgrund der vorliegenden Angebote wurde die Notwendigkeit der Entfernung des Verteiler-
schalters in der Fassade des Hauses Optiker Rieger noch einmal mit allen Beteiligten be-
sprochen. Herr Rieger hat sich schließlich damit einverstanden erklärt, dass der Verteilerkas-
ten in der Fassade Rathausplatz 14 verbleiben kann, wobei er unter einem ersucht, seine 
Bemühungen um die Sanierung der Fassade am Reichelhaus finanziell mit einem Betrag 
von EUR 2.000,-- zu unterstützen. 
 
Schließlich hat der Gemeinderat folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Gemeinderat möge die Gewährung einer einmaligen Subvention an Herrn Gernot Rieger 
für die Beibehaltung der Situierung eines Schaltkastens in der Mauer der Liegenschaft Rat-
hausplatz 14 in Höhe von EUR 2.000,-- beschließen. Hierzu ist eine Vereinbarung zu erstel-
len, in der der Verbleib des Schaltkastens für elektrische Anlagen der Stadtgemeinde Neu-
lengbach abzusichern ist. 
 
Im Wege der Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses wurde folgende Vereinbarung im 
Entwurf erstellt und Herrn Gernot Rieger zur Durchsicht übermittelt: 
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Herr Rieger hat Herrn Bachner bereits in der Vorwoche mitgeteilt, dass er diese Vereinba-
rung nicht akzeptiert. 
 
Am Montag, 13. Juni 2016 erscheint Herr Gernot Rieger im Büro von Ott und teilt ebenfalls 
mit, dass er diese Vereinbarung nicht akzeptiert. Ihm wurde mitgeteilt, dass von der Ge-
meinde der Bestand des Schaltkastens auf längstens 2 Jahre gewünscht wird. Dann wird die 
Reichelgasse saniert und kann der Schaltschrank demontiert werden. Es ist für ihn nicht zu 
akzeptieren und war nach seiner Erinnerung auch so nicht besprochen, dass der Schaltkas-
ten in der Fassade seiner Liegenschaft „ewigen“ Bestand haben soll. 
 
Im Gespräch wird erklärt, dass dieser Zeitrahmen keinesfalls kommuniziert wurde, da der 
Zeitpunkt der Neugestaltung des Rathausplatzes als Voraussetzung für die Neugestaltung 
der Reichelgasse noch nicht absehbar ist. 
 
Schließlich hat Herr Rieger den an ihn übermittelten Entwurf der Vereinbarung zerrissen und 
mitgeteilt, dass der Schaltschrank unverzüglich zu entfernen ist. 
 
Es ist daher der Beschluss des Gemeinderates vom 24.5.2016 aufzuheben und stattdessen 
wie folgt zu beauftragen: 
 

 Raiffeisen Lagerhaus Tulln-Neulengbach eGen mbH 
Errichtung eines freistehenden Verteilerschrankes vor der Fassade EUR 
2.067,60 (inkl. USt) 

 
 
Vorberatung: 
Behandlung in der Sitzung des Finanzausschusses am 11. Mai 2016 sowie in der Sitzung 
des Gemeinderates am 24.5.2016 
 
Zuständigkeit:  
Gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbe-
halten. 
 
 

Finanzierung: 
Die Bedeckung ist in vollem Umfang im AOH des VA 2016 unter dem Vorhaben 2 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 

1. Der Gemeinderat wolle den Beschluss vom 24.5.2016 (Der Gemeinderat möge die 
Gewährung einer einmaligen Subvention an Herrn Gernot Rieger für die Beibehal-
tung der Situierung eines Schaltkastens in der Mauer der Liegenschaft Rathausplatz 
14 in Höhe von EUR 2.000,-- beschließen. Hierzu ist eine Vereinbarung zu erstellen, 
in der der Verbleib des Schaltkastens für elektrische Anlagen der Stadtgemeinde 
Neulengbach abzusichern ist) beheben. 

2. Der Gemeinderat wolle die Beauftragung des RLH Tulln-Neulengbach mit den Elekt-
rikerarbeiten zur Lieferung und Versetzung des Verteilerschrankes in der Reichelgas-
se gem. Angebot Nr. 6314 vom 20.6.2016 zu EUR 2.067,60 inkl. USt beschließen 

 

 

 

Beschluss: 
 

1. Der Antrag wird angenommen 
2. Der Antrag wird angenommen 
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Abstimmungsergebnis: 
 

1. Einstimmig 
2. Einstimmig 

 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 

  



Gemeinderat 28.06.2016 öffentlich Seite 57 von 61 
 

 
  

TOP  12. Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe (Wasserzähleran-
kauf) 

 

Berichterstatter: STR Jürgen Rummel 
 

Sachverhalt: 
Im Voranschlag 2016 ist unter HH-Stelle 1/850000-428010 ein Betrag von EUR 21.000,00 für den 
Ankauf von Wasserzählern vorgesehen. 
 
Die Wasserzähler sind alle fünf Jahre zu tauschen. Laut Mitteilung des Wassermeisters sind die zu 
tauschenden Wasserzähler nicht gleichmäßig auf die Jahre verteilt, im Jahr 2016 steht der Austausch 
einer besonders großen Menge an. 
 
Zudem kommt, dass die Funkteile, die 2004 eingebaut wurden, eine Laufzeit von etwa 10 bis 15 Jah-
ren haben, sodass auch diese nun laufend kaputt gehen und getauscht werden müssen. 
 
Durch den Ankauf weiterer Wasserzähler, die unbedingt getauscht werden müssen, wird das vorge-
gebene Budget von EUR 21.000,-- um EUR 16.330,16 überschritten. Außerdem sind einige Funkzäh-
ler nicht mehr funktionstüchtig, sodass 40 neue angeschafft werden müssen. Der Kostenpunkt liegt 
bei etwa EUR 3.200,00, die ebenfalls keine Deckung mehr im Ansatz 1/850000-428010 mehr finden. 
 
Eine Bedeckung der überplanmäßigen Aufwendungen ist durch die Mehreinnahmen bei den Wasser-
bezugsgebühren gegeben. 
 
Gemäß § 75 Abs 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 sind Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen 
sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder die dessen Ansätze übersteigen (überplanmäßige Ausgaben) 
oder Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben nur zulässig, wenn sie unvermeidlich sind und 
vom Gemeinderat genehmigt werden. 
 
Gemäß § 75 Abs 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 dürfen Anträge, deren Annahme außer- oder über-
planmäßige Ausgaben auslöst, nur gestellt werden, wenn gleichzeitig die Bedeckung für diese Ausga-
ben vorgeschlagen wird. Beschlüsse dieser Art dürfen nur gefasst werden, wenn gleichzeitig für die 
Bedeckung gesorgt wird. 
 
Gemäß § 76 Abs 5 NÖ Gemeindeordnung 1973 hat der Bürgermeister bei unvorhergesehenen zwin-
genden Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder den 
Voranschlag überschreiten (überplanmäßige Ausgaben), vor ihrer Leistung einen Beschluss des Ge-
meinderates zu erwirken. In Fällen äußerster Dringlichkeit bei Gefahr im Verzug, wenn die Einholung 
des Gemeinderatsbeschlusses nicht rechtzeitig möglich ist, kann der Bürgermeister die dringend not-
wendigen Ausgaben anordnen. Er muss jedoch in der nächstfolgenden Sitzung die Genehmigung des 
Gemeinderates einholen oder einen Nachtragsvoranschlag beantragen. 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 35 Z20 NÖ Gemeindeordnung 1973 ist die Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehal-
ten. 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ergibt sich durch die Mehreinnahmen bei den Wasserbezugsgebühren. 
 
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat möge die überplanmäßigen Ausgaben betreffend Wasserzählerankauf in Höhe von 
EUR 16.330,16 und von rund EUR 3.200,00 für die Funkteile beschließen. 
 

 

 



Gemeinderat 28.06.2016 öffentlich Seite 58 von 61 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: FIN zugeteilt am: erledigt am: 

  



Gemeinderat 28.06.2016 öffentlich Seite 59 von 61 
 

 
  

TOP  13. Unterstützung für eine Scooter- und Fahrradabstellanlage 

 

Berichterstatter: STR Gerhard Schabschneider 
 

Sachverhalt: 

 

Neben dem Haupteingang der Volksschule Neulengbach soll eine Scooter- und Radabstell-
anlage errichtet werden. Ebenso ist am Hauptplatz (untere Hauptstraße) im Bereich der Raif-
feisenstiege eine Radabstellanlage vorgesehen. Die Scooter- und Radabstellanlage ist in 
Edelstahl gebürstet geplant und ist salz- und säurebeständig. 
 
Hierüber liegt ein Angebot der Fa. Kah3 Service GmbH., 3061 Ollersbach, Hilleprandgasse 
1, über € 3.012,-- inkl. Ust. vor. Die Radabstellanlage am Hauptplatz wird von der Sparkasse 
Neulengbach gesponsert. Es wird noch versucht, auch die Raiffeisenbank Wienerwald als 
Sponsor gewinnen zu können. 
 
Die Abwicklung erfolgt über die Aktive Wirtschaft. Im Gegenzug dazu soll die Aktive Wirt-
schaft von der Gemeinde eine Förderung in Höhe von € 2.000,-- erhalten. 
 
 
Vorberatung: Diese Angelegenheit wurde in keinem Ausschuss vorberaten. 
 
Zuständigkeit: Gemäß § 35 NÖ Gemeindeordnung ist die Zuständigkeit des Gemeinderates 
gegeben. 
 
 

Finanzierung: 
Eine Bedeckung ist im ordentlichen Haushalt unter HH-Stelle 1/789000-728014 gegeben. 
 
 

Beschlussantrag: 
 

Der Gemeinderat möge die finanzielle Unterstützung an den Verein Aktive Wirtschaft Neu-
lengbach aus Mitteln der Stadtgemeinde Neulengbach in Höhe von € 2.000,-- beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 
 
Der Antrag wird angenommen 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig 
 

  

Sachbearbeiter: BA zugeteilt am: erledigt am: 
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Ende der Sitzung um 20.50 Uhr. 

 

PROTOKOLLFERTIGUNG 

 

   

Bgm. Franz Wohlmuth AL Christian Kogler 

Vorsitzender Schriftführer 

     

   

 
 
 
Dieses Protokoll wurde in der Sitzung am  
genehmigt/abgeändert/nicht genehmigt*) 
 
*) nicht zutreffendes bitte streichen 
 
 
 
 
X Protokollbeilagen bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Protokolls. 


